




Gemeinde Weilheim

Landkreis Waldshut

Satzung

6. Fertigung

angezeigt am Q 7. NOV. 1929

JUDRATSAMT WALOSHUT

über die Aufstellung des Bebauungsplanes
"Steinbachstraße - Nord"

in Remetschwiel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches und des § 73 der Landes
bauordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 4 der Ge
meindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Ge

meinde Weilheim am 18.September 1989
die Aufstellung des Bebauungsplanes " Steinbachstraße-Nord "
als Satzung beschlossen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich
aus der Festsetzung der Planungsgrenzen im Zeichnerischen Teil
des Bebauungsplanes ( § 2 Ziff.l ) vom 18.09.89

§ 2

Bestandteile des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan besteht aus:

1) Teil I - Zeichnerischer Teil - Maßstab 1:1000

2) Teil II - Textteil - Bebauungsvorschriften

Als Anlagen sind ihm beigefügt:

3) Anl. I - Begründung
4) Anl. II - Übersichtsplan - Maßstab 1:5000

§ 3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 74 LBO handelt, wer den aufgrund
von § 9 Abs.4 BauGB i.V. mit § 73 LBO getroffenen Festsetzungen
zuwiderhande1t.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung über die Bestätigung
der Rechtsaufsichtsbehörde bezüglich der Rechtsmäßigkeit des Bau
leitplanverfahrens in Kraft.

Weilheim, den 18.09.8

Bürgermeisteramt
Der Bürgermeiste ov. 1989

Gantert
/ Bürgermeister
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6. Fertigung Anlage I

Begründung

zum Bebauungsplan "Steinbachstraße-Nord"

im Ortsteil Remetschwiel der Gemeinde Weilheim, —

Landkreis Waldshut

angezeigt am 0 7. NOV. 1989

^^sx LÄMBATSAHT WALDSHUT
Lage und Umfang [ jAvj ,\

Das Planungsgebiet liegt im Nordwesten o&ää-mittleren Siedlungs-,
gruppe des Ortsteils Remetschwiel, dort am Rande bisheriger dörf
licher Bebauung und zwischen zwei Gebäudegruppen-nördlich der
vorhandenen Ortsstraße - Steinbachstraße. Es umfasst insgesamt

rd. 0,4 4 ha.

II. Grundlagen und Vorgaben

Im Flächennutzungsplan-Entwurf der Gemeinde, erstellt innerhalb
der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Waldshut-Tiengen, ist
in siedlungsgeografischer Gesamtschau dieser Innerorts-Randbereich
als abrundende Baufläche aufgenommen und der Bedarf dafür als teil
örtlicher Eigenbedarf nachgewiesen.

Diese vorbereitende Bauleitplanung ist mit den Trägern öffentlicher
Belange abgestimmt und steht nach öffentlicher Auslegung vor dem
Verfahrensabschluß. Damit ist nachgewiesen, daß der vorliegende
Bebauungsplan den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ent
spricht und somit nach § 8 Abs.3 Satz 2 des Baugesetzbuches auf
zustellen ist.

In der Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan ergibt der im Orts
teil vorliegende, nachgewiesene Bedarf für kleine Gewerbebetriebe
bzw. Handwerkerstellen die Notwendigkeit, den Teilbereich als
Mischgebiet nach § 6 BauNVO auszuweisen, dies gegenüber der Dar
stellung im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche. Die Grundzüge
der Siedlungsgliederung, hier im ländlichen Raum, werden hier
durch nicht verletzt.

III. Ziele, Zweck und Aufgabe

Zu den Zielen der Landesplanung gehört die Ausnutzung gegebener
innerörtlicher Baumöglichkeiten vor neuer Land-Inanspruchnahme
nach außen. Im Planbereich kann die Gemeinde bei vorhandener Er

schließung dieser Forderung Rechnung tragen und in Siedlungs-
Abrundung in wirtschaftlicher Form Baugelände für den Eigenbedarf
bereitstellen.

Dabei war in der Abgrenzung des Plangebiets sowohl der Übergang
zum anschließenden freien Landschaftsraum wie die Umgebung zu
berücksichtigen: So bedingt ein im Süden vorgelagerter landwirt
schaftlicher Betrieb die vorläufige Freilassung des Bereichs
südlich der Steinbachstraße von baulicher!Nutzung.
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Aufgabe und Zweck des Bebauungsplanes ist die planungsrecht
liche Sicherstellung einer dortigen eingepassten und geord
neten Bebauung, im Mischgebiet für das Wohnen und gleichzeitig
gemäß dem vorliegenden, nachgewiesenen Bedarf zur Unterbringung
von das Wohnen nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben.

Vorgegeben durch die Erschließung und das übrige Ortsbild ergibt
sich die gewählte Bauzeile mit einer auch klimatisch bedingten
Ausrichtung der Gebäude in West-Ost-Stellung.

IV. Nutzung und Auswirkungen

Für die aufgrund des dargelegten örtlichen Bedarfs gewählten
Nutzung als Mischgebiet nach § 6 BauNVO stehen nach Abzug äuße
rer Straßenflächen 31,65 ar zur Verfügung als Netto-Bauflache.
Hierauf können 4 Grundstücke für 4 Gebäudeeinheiten in einge
schossiger Bauweise mit Dachausbau gebildet bzw. erstellt wer
den.

Wegen der gebotenen Platzausnutzung und der Verkehrslage inner
halb des Teilortes müssen von den möglichen Anlagen nach § 6
Abs.2 BauNVO Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen
bleiben.

Bei der Randlage im Siedlungsbereich werden sich keine Auswir
kungen auf die übrige Ortsstruktur ergeben, der Übergang zur
freien Landschaft ist sowohl in der topografischen Einordnung,
der bewußten Freistellung nach Westen gesichert und zusätzlich
durch entsprechende Festsetzungen zur Begrünung des Ortsrandes
zu gewährleisten.

Zur ordnungsgemäßen Erschließung ist lediglich ein> kleinerer
Ergänzungs-Ausbau längs des nach Norden abgehenden Weges nötig.
Dort muß eine vorhandene Brunnen-Versorgungsleitung umgelegt
werden. Die übrigen Ver- und Entsorgungsanlagen sind vorhanden
und können somit besser ausgenutzt werden. Zwei das Gebiet über
ziehende Freileitungen sind zu erhalten und bedingen entsprech*-
ende Beteiligung des zuständigen Elektrounternehmens.

Bodenordnende Maßnahmen sind im Zuge des vorgesehenen Bebauung
nicht erforderlich, da einbezogene Grundstücksteile ausschließ
lich im Gemeindebesitz sind und lediglich entsprechend aufzu
teilen sind.

Weilheim - Rheinfelden, den 18.09.89

Bürgermeisteramt:

Der Bürgermeister:/7-^, NOV, 1389
Der PI

PETE!
DIPL-ING. FREI« ARCHITEKT

7868 RHEINFELDBN

ntlED«.«ERT4TH. 3 TB- ««

Ganteit
Orpermeiste»- angezeigt am 0 7. NOV. 1989

IANDRATSAMT WALDSHÜT



6. Fext-igung Teil II

angealgt am Q7 JJOV. jggg

- Textteil - j^S3%\ LANDRATSAMT WALDSHÜT
Bebauungsvorschrif

zum Bebauungsplan "Steinbachstraße-Nord"

der Gemeinde Weilheim, Landkreis Waldshut

A. Rechtsgrundlagen

ISS

§§ 1-4, 8-12 des Baugesetzbuches v.08.12.86 (BGBl.I S.2253)
( BauGB )

§§ 1-23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund
stücke (Baunutzungsverordnung) i.d.F.v.15.09.77 (BGBl.I S.1763)
zuletzt geändert am 19.12.86 (BGBl.I S.2665) ( BauNVO )

§§ 1-3 der VO über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung) v.30.07.81
(BGBl.I S.833) ( PlanzVO )

§ 73 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg v. 28.11.83
(Ges.Bl. S.770) ( LBO )

B. Festsetzungen

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ( gem. § 9 BauGB )

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Baugebiet

Der gesamte räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes
ist - Mischgebiet - nach § 6 BauNVO.

1.2 Nicht zulässige Anlagen

Nach § 1 Abs.5 und Abs.9 BauNVO wird festgesetzt, daß von
den in § 6 Abs.2 genannten Anlagen nicht zulässig sind:
- Gartenbaubetriebe

- Tankstellen

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Allgemeines

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Fest
setzung der Grundflächenzahl, der Geschoßflächenzahl, der
Zahl der Vollgeschosse und der jeweils im Einzelnen über
baubaren Grundstücksfläche.
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2.2 Zulässiges Maß der baulichen Nutzung

2.21 Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung nach 2.1
erfolgen durch Planeintrag im Zeichnerischen Teil.

2.22 Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstwert festgesetzt.
Dabei sind die auf die Geschoßflächenzahl anzurechnenden
ausbaubaren Dachgeschosse durch Planeintrag getrennt fest
gesetzt. Für die Bemessung als Vollgeschoß sind die Begriffs
bestimmungen von § 2 Abs.5 LBO maßgeblich.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

3.1 Bauweise

3.11 Für das gesamte Baugebiet wird die offene Bauweise fest
gesetzt.

3.12 Für die Stellung und Hauptfirstrichtung der Gebäude sind
die Planeintragungen maßgeblich.

3.13 Im gesamten Baugebiet sind nur Einzelhäuser zulässig.

3 .2 Überbaubare Grundstücksflächen

3.21 Die Festsetzung von allseitigen Baugrenzen erfolgt durch
maßlichen Planeintrag der Grenz- und Straßenabstände. Damit
sind die überbaubaren Grundstücksflächen festgelegt.

3.22 Die Flächen für Garagen werden nicht gesondert festgesetzt.
Ihre planliche Darstellung wurde aus der ortsplanerischen
Gesamtgestaltung entwickelt und soll als Planungsempfehlung
dienen.

Bepflanzung

4.1 Pflanzgebot

Zusätzlich und ergänzend zu den Gestaltungsvorschriften
nach II.3 wird gemäß § 9 Abs.1 Ziff.25a BauGB zu dörflichen
Einbindung des Baugebiets festgesetzt, daß pro Einzel-Bau
grundstück die Pflanzung mindestens 1 hochstämmigen Baumes
- einheimisches Laubholz - vorzusehen ist.

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN

( gem. § 9 Abs. 4 BauGB und § 73 LBO angezeigt am 0 7. NOV. 1389

0^\ LANDRATSAMT WALDSMW
1. Gestaltung der Bauten
• , < H, ivnjf-.<;(' r.1 fi [vimfl

1.1 Gebäudeqesta1tung

1.11 In der Grundrißgestaltung ist eine bestimmende Rechteckform
anzustreben. Für die Höchstlänge der Gebäude sind die fest
gesetzten Baugrenzen maßgeblich.
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1.12 Bei der Gebäude-Außengestaltung ist auf die landschaftlich
übliche Bauweise Rücksicht zu nehmen. Auffallende und grell
wirkende Farbgebung ist zu vermeiden.

1.2 Höhenentwicklung der Gebäude

1.21 Die Höhe der Hauptgebäude darf, jeweils in Mitte der Gebäude
längsseite von der natürlichen, unveränderten Geländehöhe
bis zur Traufe ( Schnittpunkt Außenwand mit Dachhaut ) maxi
mal 3,80 m betragen.

1.22 Das Bezugsmaß der natürlichen Geländeoberfläche ist durch
ausreichende Planunterlagen, in Verbindung mit der Fest
setzung nach II.3.12 im Baugesuchsverfahren nachzuweisen.

1.3 Dachgestaltung

1.31 Für die Dachformen und Dachneigungen sind die Festsetzungen
im Zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes maßgebend.

1.32 Die Dachneigung auf Nebengebäuden und Garagen ist der Neigung
der Hauptgebäude anzupassen. Sie muß hierbei mindestens 20°
betragen.

1.33 Dachgaupen dürfen in ihrer Einzellänge 3,50 m, in ihrer ad
dierten Gesamtlänge 1/3-tel der Gebäudelänge nicht überschrei
ten. Sie sind vom Giebel mind. 1,50 m zurückzusetzen und
müssen mit ihrem Dachansatz 1,0 m unter der Firsthöhe bleiben,

1.34 Die Farbe der Dachdeckung muß in jedem Falle abgetönt und in
der Oberfläche nicht glänzend gewählt werden. Rotbraune oder
rote Farbgebung ist vorzuziehen, schwarze Farbgebung ist
nicht zulässig.

2. Garagen und Einstellplätze

2.1 In Anordnung und Gestaltung der Garagen ist ein Zusammenhang
mit dem Hauptgebäude anzustreben. Der Einbau in oder der
Anbau an das Hauptgebäude ist in jedem Fall vorzuziehen.

2.2 Hierzu sowie zur Fixierung der Zufahrten ist es erforderlich,
daß die nach § 39 LBO mit dem Gebäude herzustellenden Stell
plätze oder anstelle derer vorgesehene Garagen in ihrer be
absichtigten Anordnung zusammen mit den Bauvorlagen des Haupt
gebäudes beurteilt werden können.

angezeigt am 0 7 NOV. 1989

3. Freiraumgestaltung /^^K LANORATSAMT WALDSHUT

3.1 Grundstücke

3.11 Die vorhandenen Grundstücks-Geländeformen sind möglichst
wenig zu verändern. Wo erforderlich sind Veränderungen nach
landschaftsgärtnerischen Gesichtspunkten durchzuführen und
dabei die Geländeverhältnisse der Nachbargrundstücke sorg
fältig zu beachten.
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3.12 Jegliche beabsichtigte Geländeveränderung ist im Baugesuchs
verfahren mit ausreichenden, prüffähigen Unterlagen wie Ge
ländeschnitten an Gebäudeaußenseiten planlich zu belegen.

3.13 Vorplätze und private Verkehrsflächen müssen befestigt wer
den, wobei aus ökologischen Gründen wasserdurchlässiges
Material vorzuziehen ist.

3.14 Unbebaute Teilflachen innerhalb des Baugebiets, die nicht
als Hof- und Verkehrsflächen genutzt werden, sind gärtnerisch
anzulegen und zu unterhalten.

3.2 Einfriedigungen und Bewuchs

3.21 Für Abgrenzungen von Grundstücken sind Pflanzungen mit boden
ständigen Hecken, Sträuchern und Gehölzen vorzuziehen. Bei
nötigen Einfriedigungen werden Holzzäune in Naturtönung em
pfohlen. Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig.

3.22 Massive freistehende Sockel sind nur bis zu einer Höhe von
o,50 m zulässig, Stützmauern größerer Höhe sind durch Be-
pflanzung abzuschirmen.

3.23 Bei Einfriedigungen längs landwirtschaftlicher Flächen ist
den dortigen Belangen durch Rücknahme von 0,50 m von Grund
stücksgrenze Rechnung zu tragen. Ebenso sind Einfriedigungen
längs der Straße zur Schneebeseitigung jeweils 0,50 m von
der Fahrbahnkante zurückzusetzen.

3.24 Zur Einfügung des Baugebiets in Landschaft und Ortsrand ist
die Grundstücksbepflanzung nach landschaftsgärtnerischen Ge
sichtspunkten auszurichten. Hierzu ist am Baugebietsrand
nach außen auf eine gruppenförmig geschlossene Pflanzung mit
Busch- und Baumgruppen hinzuarbeiten.

2.25 Innerhalb des an Straßeneinmündung planlich festgesetzten
Sichtdreiecks ist jegliche Nutzung, Einzäunung, Bepflanzung
oder Bewuchs mit einer Höhe über 0t80 m über Straßenober
kante untersagt.

angezeigt am

(

0 7. NOV. 1989
?A^T§Aft?PWAB)9HUTIII. HINWEISE AUF ÜBRIGE FESTSETZUNGEN

1.

1.1

1.2

1.3

Zur Elektroversorgung

Das Baugebiet wird von zwei der örtlicherT Versorgung dienen
den 20-kv-Freileitungen überspannt, deren Bestand gesichert
bleiben muß.

Bauvorhaben innerhalb der dazu planlich vermerkten Schutz
bereiche sind dem Versorgungsträger, Badenwerk AG, hinsicht
lich Sicherheits- und Baumaßnahmen vorzulegen.

Für die Unterbauung der Freileitung ist evtl. die Errich
tung eines Holzmastes erforderlich, dessen Standort plan
lich vermerkt ist und abgesichret werden muß.

Weilheim - Rheinfeld

Bürgermeisteramt
Der Bürgerjstts*fi.ter

.Gantert

firaermeister

Der Pia

PETE»/
w«--(NQ. mm Anowraa
7888 RH81NF8LDEN
"!<BX.-Wm.ST*. 3 TBl 8?*



Aufstellung beschlossen

gemäß § 2 Abs.1 BauGB
durch Gemeinderatsbeschluß vom 01.02.88
und Änderung dch. GR-Beschluß v.06.03.89

Bürgerbetei1igung

gemäß § 3 Abs.1 BauGB
in der Zeit vom 13.06. bis 30.06.88

und vom 29.03. bis 28.04.89

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

gemäß § 4 Abs.1 BauGB
durch Schreiben vom 20.09.88 u. 15.03.89

Öffentlich ausgelegen

gemäß § 3 Abs.2 BauGB
in der Zeit vom 31.07.89 bis 31.08.89

nach Bekanntmachung vom 19.07.89

Als Satzung beschlossen

gemäß § 10 BauGB am 18.09.89

Anzeige des Bebauungsplanes

gemäß § 11 Abs.l BauGB an das
Landratsamt Waldshut am _c mqv «joq

Rechtskräftig

gemäß § 12 BauGB durch die Bekanntmachung
über die Bestätigung bezüglich Rechtsmäßig
keit des Bauleitplanverfahrens vom
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Bürgermeisteramt:

Bürgermeisteramt:

angezeigt am Q 7 NOV. 1989

. j^ATSAMT WALDSHUT
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